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Der Präsident 

   

19. August 2013 
 

13.435 Parlamentarische Initiative. Indirekter Gegenentwurf zur Volksinitiative 
"Schluss mit der MWST-Diskriminierung des Gastgewerbes!" 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Im Rahmen der Beratung der Volksinitiative «Schluss mit der MWST-Diskriminierung des 
Gastgewerbes!» (12.074) hat die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrates 
beschlossen, einen indirekten Gegenentwurf auszuarbeiten, der das Anliegen der 
Volksinitiative erfüllt, indem er die Wettbewerbsverzerrungen zwischen dem Gastgewerbe, 
das derzeit dem normalen MWST-Satz von 8 Prozent unterstellt ist, und der Take-away-
Branche mit einem reduzierten Steuersatz von 2,5 Prozent, beseitigt. Der Vorentwurf der 
Kommission sieht vor, einen Grossteil der Leistungen der Take-away-Branche dem 
Normalsatz zu unterstellen. 

Wir unterbreiten Ihnen diese Vorlage hiermit zur Stellungnahme im Rahmen des 
Vernehmlassungsverfahrens. 

Das Vernehmlassungsverfahren wird elektronisch durchgeführt. Die Vorlage können Sie im 
Internet auf der Webseite der Bundeskanzlei abrufen: 
http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html.  

Die Vernehmlassungsfrist dauert bis und mit 30. September 2013. Grund für dieses 
verkürzte Verfahren ist die gesetzliche Frist, innert welcher die Bundesversammlung die 
Arbeiten zur Volksinitiative abgeschlossen haben muss (21. März 2014). Da der Ständerat 
die Initiative auch noch zu beraten hat, ist es zwingend, dass der Nationalrat bereits in seiner 
Wintersession über den allfälligen indirekten Gegenentwurf und die Volksinitiative befinden 
kann. 

Wir bitten Sie, die elektronische Version (bitte nebst einer PDF-Version auch eine Word-
Version) Ihrer Stellungnahme bis spätestens zu diesem Datum an folgende E-Mail-Adresse 
zu senden: claude.grosjean@estv.admin.ch. 

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen vom Sekretariat der WAK Frau Lisa Müller (E-Mail: 
lisa.mueller@parl.admin.ch, Tel. 031 322 29 66) und von der Hauptabteilung Mehrwertsteuer 
der Eidgenössischen Steuerverwaltung Herr Claude Grosjean (E-Mail: 
claude.grosjean@estv.admin.ch; Tel. 031 325 84 20) gerne zur Verfügung. 
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Für Ihre Stellungnahme danken wir Ihnen im Voraus bestens.  
 
 
 

  Mit freundlichen Grüssen 

  Christophe Darbellay 
 

 


